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Sehr geehrte SoftClean® Kunden,

vor zwei Wochen haben wir Ihnen angekündigt , zum Anfang Dezember die SoftClean® Version
5.2 als obligatorisches Update per CD zuzusenden. Aus organistorischen Gründen verzögert  sich
j edoch die Fert igstellung der Datent räger noch um eine Woche, so dass der Versand der CD's
leider erst  ab der 50. Kalenderwoche beginnen kann.

Ein wesent licher Bestandteil der Version 5.2 ist  auch die geänderte Behandlung der
Umsatzsteuer aus Anlass der aktuellen Erhöhung zum 01.01.2007. Selbstverständlich können Sie
auch in den derzeit  aktuellen Versionen einfach den Umsatzsteuerwert  über Konf igurat ion -
Allgemein - Steuerarten anpassen. Für den Idealfall ist  das auch völlig ausreichend, wenn sich
zum Jahresende ein sauberer Schnit t  machen läßt  und anschließend wirklich nur der neue
Steuersatz Verwendung f indet .

In der Praxis sieht  es j edoch so aus, dass aufgrund der Bindung des zutreffenden Steuersatzes an
den Zeitpunkt der Leistungserbringung die gleichzeit ige Verwendung sowohl von 16% als auch
von 19% erforderlich ist . Es reicht  also nicht , den als Standard verwendeten Satz einfach auf
19% zu setzen (abgesehen davon, dass dieser häufig als U16 abgespeichert  ist  und es dadurch zu
Verwirrungen kommen könnte).  Geben Sie nun die 19% als zusätzliche Steuerart  ein, müssten
Sie diese in allen bestehenden Obj ekten ändern, auf die der neue Steuersatz zut rif f t .

Zur Vermeidung dieses Mehraufwandes und zur leichteren Handhabung der
Umsatzsteuerzuordnung gerade in der Umstellungsphase zum Jahresende und in den ersten
Monaten des nächsten Jahres sowie bei der haben wir daher einige zusätzliche Funkt ionen in
SoftClean® Professionell integriert  - auch im Hinblick auf die Möglichkeit  der Wahl des
Druckdatums sowie weitere mögliche Änderungen, die die Zukunft  noch bringt .

Eine Vorabversion stellen wir bereits ab Montag, 4.12.2006, im Downloadbereich unserer
Webseite zur Verfügung. Sie können diese nutzen, wenn Sie beispielsweise schon Rechnungen
für Januar drucken wollen, ohne den globalen Umsatzsteuersatz zu ändern.
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Wenn Sie SoftClean® nach dem Update das erste mal öffnen, werden Sie aufgefordert , die
Umstellung des globalen Umsatzsteuer vorzunehmen. Sie können dies aber auch zu einem
späteren Zeitpunkt  machen.

Für die Umstellung öffnet  sich ein Formular, in welchem Sie sowohl Obj ekten als auch
Vorgängen nach verschiedenen Kriterien oder auch einzeln die neue Steuerart  zuordnen können.
Haben sie bisher noch keine 19% angelegt , wird dies auf Wunsch auch gleich durchgeführt .



Wählen Sie die Kriterien und klicken Sie auf [Obj ekte wählen]. Danach können Sie die Selekt ion
noch in der Listenansicht  noch korrigieren.

Insbesondere die Opt ion zur Behandlung der Blockdruckobj ekte ist  hier interessant , wenn Sie
z.B. im Januar die Rechnungen für Leistungen des Vorj ahres drucken wollen.  In diesem Fall
können Sie hier die Opt ion '�(�)+*�,.-0/	1�23/54�6�'�/87�9 4�:;1�<�)�(�:;1  wählen und haben damit  die
Einzeldruckobj ekte bereits umgestellt .  Ist  der Blockdruck gelaufen, rufen Sie über = 4�'0>.? @�(�)�A�2B? 4�'DCE*�F%2�? 4�'�/	'GCEHJILK�A�2 M�K.23/	(�/	)N(�ILK.23/�9 9 /	'  dieses Formular wieder auf und wählen
diesmal nur die Obj ekte mit  Blockdruck.

Weiterhin können Sie auch fest legen, ob zu den Obj ekten gehörende Vorgänge der
Vorkalkulat ion ebenfalls den neuen Steuersatz erhalten sollen. Ansonsten werden die Vorgänge
separat  über die zweite Registerkarte umgestellt .

Hier gehen Sie ebenso vor wie bei den Obj ekten. Die tatsächliche Ausführung der Umstellung
erfolgt  über die Schalt f läche [Änderungen vornehmen].

Selbstverständlich können Sie diesen Prozess j ederzeit  erneut  durchführen und so beispielsweise



bei Bedarf Bereiche von Obj ekten wieder zurück auf 16% setzen o.ä.
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In Zukunft  druckt  SoftClean® eine Rechnung nicht  mehr unbesehen mit  dem für das Obj ekt
hinterlegten Umsatzsteuersatz, sondern prüft , ob ein Fall fehlerhafter Zuordnung vorliegen
könnte. Folgende Fälle werden geprüft :

Für Rechnungen im Einzeldruck:

1. Rechnungsdruckdatum vor dem 1.1.07 und Ust.  19%
2. Rechnungsdruckdatum nach dem 1.1.07 und Ust 16%

In diesen Fällen werden Sie gefragt ,  welcher Steuersatz Verwendung f inden soll.

Für Rechnungen im Blockdruck:

Nach der Wahl der Blockdruckkriterien, aber vor dem Ausdruck, werden ebenfalls die gewählten
Obj ekte daraufhin geprüf t ,  ob eines der obigen Merkmale zut rif f t .  Ist  das der Fall,  können Sie
entscheiden, ob diese mit  16%, mit  19% oder gar nicht  gedruckt  werden sollen.  Die bet roffenen
Obj ekte werden aufgelistet , so dass Sie diese dann bei Bedarf noch 
individuell korrigieren können. Durch diese Vorgehensweise ist  dann auch ein durchgängiger
Blockdruck ohne Einzelbestät igungen möglich.

Wenn Sie diese Prüfungen nicht  wünschen oder nach der Übergangszeit  abschalten wollen,
können sie das unter 

= 4�'0>0? @�(�)BA�2�? 4�'OCP*�FP2B? 4�'�/	'OCQ*J,.-�/	1�2SR�/	)UTVA�9 23(�'0@  im Bereich der Warnhinweise
tun.
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Natürlich gibt  es auch Situat ionen, die durch diese Behandlung nicht  abgedeckt  werden können,
da sie inhalt licher Natur sind und nur Sie als Anwender entscheiden können, welcher Steuersatz
zutreffend ist . Daher möchten wir Sie insbesondere auf folgende Fälle hinweisen:

- Wenn Sie eine Rechnung zu einer Materiallieferung schreiben, entscheidet  nicht  das
Rechnungs- oder Lieferscheindatum über den Steuersatz, sondern der reale Zeitpunkt  der
Lieferung. Achten Sie hierauf bit te auch bei Obj ekten mit  akt ivierter Opt ion W	? /.>;/	)BKU:;6�/�? 'X,�/�?Y /	:;6�'�(�'�@Z,�/	)�[�:;10K;? :;6J2B? @�/	' .  Unter Umständen kann es dann notwendig sein, zwei separate
Rechnungen zu erstellen.

- Ähnlich verhält  es sich bei Rechnungen, die abhängig vom Arbeitsschein erstellt  werden. Auch
hier entscheidet  der Zeitpunkt  der Leistungserbringung über den Steuersatz.

- Es ist  möglich, dass auf einer Rechnung Leistungen zusammengefasst  sind, bei denen der
Zeitpunkt  der Leistungserbringung sowohl im alten als im neuen Jahr liegt . Ein Beispiel hierfür
wäre der Winterdienst  über die Wintersaison mit  Monatspauschalen, die aber zum Saisonende
auf einer Rechnung zusammengefasst  werden. Auch hier müssen die Monatsbet räge des 
Vorj ahres noch mit  16% versteuert  werden.

Es ist  daher zu empfehlen, solche Obj ekte im Vorfeld zu überdenken. Vielleicht  ist  es möglich,
eine Rechnung zum Jahresende über die bis dahin angefallenen Leistungen zu erstellen und
dann ab Januar auf 19% umzustellen. Oder die einzelnen Leistungen lassen sich zu einer
Leistung zusammenfassen, für die dann auch nur ein Zeitpunkt  der Leistungserbringung
exist iert .  Da dieser dann aber in den meisten Fällen im neuen Jahr liegt , dürfte dies nicht  im
Interesse des "Endverbrauchers" liegen.

Andernfalls kämen im wesent lichen zwei Vorgehensweisen in Frage:

1. Aufteilung in zwei Rechnungen durch das wechselseit ige Akt ivieren/ Deakt ivieren der
bet reffenden Posit ionen

2. Verwendung des Steuersatzes 16% und Erstellen einer Korrekturrechnung uber 3% des
Net tobet rages der bet rof fenen Posit ionen.



Zuletzt  möchten wir Sie nochmals auf  das Merkblat t  des Bundesf inanzministeriums hinweisen, in
dem diese Themat ik detaill iert  behandelt  wird:

Link zum Art ikel des Bundesf inanzministeriums 

Besuchen Sie uns im Internet  auf
www.softclean.net . Dort  erhalten
Sie nützliche Informat ionen rund

um SoftClean®.

 \�]�^Q_ `.a�bUcBd�eLdgfVh h eLd�i�j�k i�l�d�m
Kanalst raße 28
23970 Wismar
Telefon: +49 3841 288475
Telefax: +49 3841 288476
E-Mail: info@softclean.net
Internet : www.softclean.net
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